
Ordentliche außer- und überplanmäßige Ausgaben 2011
lfd. Nr. Buchungsstelle Bezeichnung Betrag

1 11.1.30.20.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Grundschulen 79.155,04
2 21.7.10.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Gymnasium 17.560,07
3 24.3.40.01.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle an Schulen 153.594,00
4 42.4.10.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Stadion 44.125,61
5 42.4.10.12.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, MZH Schulzentrum 14.280,00
6 54.1.10.01.421200 Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken und Wasserzügen 191.925,39
7 61.1.10.01.437200 Kreisumlage 454.384,00

8 11.1.30.90/3079.783110 Akkustik Kursaal 20.000,00
9 21.5.10.01/3047.783110 Sanierung Schulzentrum 12.344,91
9 21.5.10.01/3047.783120 Sanierung Schulzentrum 16.705,78
2 21.7.10.01/2005.783120 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 19.813,40
10 36.5.10.04/3072.781800 Zuschuss für den Umbau Krippe Ofen 10.935,72

1.034.823,92

zu 1) Umbuchung verschiedener Brandschutzmaßnahmen bei der GS Rostrup vom investiven in den Ergebnishaushalt.

zu 2) Um den Budgetübertrag des Gymnasiums buchen zu können, war eine überplanmäßige Ausgabe zu buchen.
Tatsächlich standen entsprechende Mehreinnahmen zur Verfügung, die jedoch technisch nicht übertragen werden
können.

zu 3) Umbuchung des Beitrags zur Schülerunfallversicherung zum Produkt "Schulen".

zu 4) Umbuchung der Sanierung der Tartanbahn beim Stadion vom investiven in den Ergebnishaushalt.

zu 5) Umbuchung der Wandverkleidung für die Mehrzweckhalle vom investiven in den Ergebnishaushalt.

zu 6) Umbuchung verschiedener Straßenbaumaßnahmen vom investiven in den Ergebnishaushalt; zusätzliche Kosten
für Ingenieurbüros durch Personalausfall.

zu 7) Bildung einer Rückstellung für die aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2011 zu erwartende erhöhte Kreisumlage 2012.

zu 8) Umbuchung der schwer entflammbaren Vorhänge von Hochbaukosten zu beweglichem Vermögen.

zu 9) Um den Budgetübertrag der Realschule buchen zu können, war eine überplanmäßige Ausgabe zu buchen.
Tatsächlich standen entsprechende Mehreinnahmen zur Verfügung, die jedoch technisch nicht übertragen werden
können.

zu 10) Umbuchung des Zuschusses für die Krippe Ofen von Hochbaukosten zu investiven Zuschüssen.


